
Satzung zur Änderung der Gebührensatzung 
für die Straßenreinigung der Stadt Lütjenburg  

1. Nachtrag 
 

Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein, des § 45 Straßen– 
Wegegesetzes und der §§ 1, 2, 4 und 6 des Kommunalabgabengesetzes des Landes 
Schleswig-Holstein und des Art. II des Gesetzes zur Regelung abgabenrechtlicher 
Vorschriften vom 24.11.1998 wird nach Beschlussfassung durch die Stadtvertretung vom 
13.12.2011 folgende Satzung erlassen: 
 

 
 
 

§ 1 
 

§ 4 Abs. 4 wird wie folgt neu gefasst: 
 
Die jährliche Straßenreinigungsgebühr beträgt ab dem 01.01.2012 je Meter Straßenfrontlänge 
des Grundstückes: 
 
 a) für die Stadt Lütjenburg     1,91 €         
  
 b) für die auswärtigen Gemeinden    1,36 € 
 

 
 

§ 2 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt zum 1.1.2012 in Kraft.  
Ausgefertigt: 
Lütjenburg, den 15.12.2011 
 
                                  
 
 Stadt Lütjenburg 
             Der Bürgermeister 
 
               gez. L. Ocker 
                   _____________________ 
                                                         


